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Vorhaben: 
 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Leitlinien 
für die transeuropäische Energieinfrastruktur 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
347/2013  
 

 
KOM-Nr.: 
 

 
COM(2020) 824 final 

 
BR-Drucksache: 
 

 
757/20 

 
Federführendes Ressort/Aktenzei-
chen: 
 

 
MELUND  

 
Zielsetzung: 
 

 
Ausbau einer klimaneutralen, transeuropäi-
schen Energieinfrastruktur 

 
Wesentlicher Inhalt: 
 

Die KOM unterrichtet über ihren Vorschlag für 
eine überarbeitete TEN-E-Verordnung für Pro-
jekte von gemeinsamem europäischen Inte-
resse im Energiebereich, der noch das Rechts-
setzungsverfahren auf EU-Ebene durchlaufen 
muss.  
 
Die TEN-E-VO samt ihren Anhängen ist die 
maßgebliche europäische Rechtsgrundlage für 
den europaweiten Ausbau der Energieinfra-
struktur. Sie regelt die Voraussetzungen und 
Auswahlkriterien für die PCI-Vorhaben (pro-
jects of common interest); mit dem PCI-Status 
sind insbesondere ein rechtlicher Vorrangsta-
tus im Genehmigungsverfahren sowie mögliche 
Förderungen durch die EU verbunden [u.a. 
Connecting Europe Facility (CEF)].  
 
Es werden aktualisierte Kategorien von Infra-
strukturen etabliert, die über die TEN-E-Politik 
gefördert werden können; es erfolgt eine Be-
endigung der Förderung von Infrastrukturen 
für Erdöl und fossile Gase.  
 
Als neuer Schwerpunkt sind Offshore-Strom-
netze enthalten, um u.a. durch Einrichtung 



zentraler Anlaufstellen für eine stärker inte-
grierte Planung und Errichtung von Onshore- 
und Offshore-Infrastrukturen zu sorgen.  
Die Infrastrukturplanung für die Integration 
des Energiesystems und Offshore-Netze soll 
verbessert und die Genehmigungsverfahren für 
PCI verkürzt werden, um Verzögerungen zu 
vermeiden.  
 
Wasserstoffinfrastrukturen einschließlich des 
Transports und bestimmter Arten von Elektro-
lyseuren bilden einen weiteren neuen Schwer-
punkt. Eine europaweite Wasserstoffnetzpla-
nung ist daher ebenso Gegenstand der überar-
beiteten VO, wie die Förderung von Elektroly-
seuren und eine ambitionierte Offshore-Strate-
gie.  
 
Konventionelle Erdgas- und Ölvorhaben sollen 
zwar nicht mehr als PCI in Betracht kommen; 
intelligente Gasnetze können indes weiterhin 
gefördert werden. Hierzu werden neue Bestim-
mungen für Investitionen in intelligente Netze 
geschaffen, um „saubere Gase“ wie Biogas und 
erneuerbaren Wasserstoff in die bestehenden 
Netze zu integrieren. Umstellungsmaßnahmen 
von Erdgasleitungen hin zu Wasserstoffleitun-
gen sind ebenfalls PCI-fähig. PCI können auch 
Vorhaben in CCS-Technologie (CarbonCap-
tureStorage) sowie CO2-Transportnetze wer-
den.  
 
Die Verordnung bestimmt u.a. die Kriterien für 
die Auswahl und die Kostenverteilung bei 
grenzüberschreitenden Vorhaben. Daneben re-
gelt sie die mit dem PCI-Status verbundenen 
regulatorischen und genehmigungsrechtlichen 
Rechte und Pflichten.  

 
Vorläufige Einschätzung zur Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips (bei Beden-
ken: kurze Begründung): 
 

 
Keine Bedenken. 

 
Besonderes schleswig-holsteinisches 
Interesse?: 
 

 
Ja. Einige potentielle PCI-Vorhaben im Bereich 
Stromübertragung, Offshore-Wind sowie Was-
serstoff können SH betreffen.  



Zeitplan für die Behandlung: 
a) Bundesrat 
b) Rat: 
c) ggf. Fachministerkonferenzen, 

etc. 

a) Erreichbare Plenarsitzungen: 
12.02.2021 / 05.03.2021 

b) nn (Unterrichtung durch die Europäi-
sche Kommission. Das Inkrafttreten der 
VO ist zum 1.1.2022 geplant; dies hängt 
vom Verlauf des EU-Rechtssetzungsver-
fahrens ab.) 

 


